Änderung des Gewässerschutzgesetzes zum Schutz des Grundwassers und zur Erhöhung der Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlagen
	Eröffnung
	26.11.2025

	Eingabefrist
	12.03.2026

	Zuständiges Departement
	Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK)

	Zuständige Bundesstelle
	Bundesamt für Umwelt BAFU (BAFU)

	Zuständige Organisation
	Sektion Siedlungswasserwirtschaft

	Adresse
	Worblentalstrasse 68, 3063, Ittigen

	Kontaktperson
	Damian Dominguez (Damian.Dominguez@bafu.admin.ch), Corin Schwab (Corin.Schwab@bafu.admin.ch)

	Telefon
	+41 58 463 35 83




Wichtige Hinweise/Informationen
1. Tragen Sie Ihre Rückmeldungen bitte direkt in dieses Antwortformular ein und verwenden Sie kein separates Dokument.
2. Die blau hinterlegten «Standard-Felder» werden beim Upload auf «Consultations» nicht übernommen. Wir bitten Sie, die Kontaktinformationen direkt in «Consultations» zu bearbeiten.
3. Bitte wählen sie bei einer Rückmeldung jeweils ein «Akzeptanzkriterium»
4. Das Eingeben einer Rückmeldung ist freiwillig, wenn Sie jedoch bei der Rückmeldung etwas eingeben, müssen Sie ein Akzeptanzkriterium gewählt haben sonst wird die Eingabe nicht berücksichtigt.
5. Bitte nehmen Sie keine Formatierungsänderungen innerhalb der Felder vor. Unterhalb der Felder vor dem Seitenumbruch können Sie Notizen und Kommentare hinterlegen, diese werden beim Hochladen nicht berücksichtigt.
6. Bitte beachten Sie, dass pro Textfeld maximal 10000 Zeichen vom Tool übernommen werden. Längere Inhalte werden abgeschnitten.
7. Unter Hilfe & Kontakt finden Sie eine kurze Anleitung zur Nutzung der «Word-Vorlage»: Hilfe & Kontakt - Upload-Word
8. Bei Fragen steht Ihnen der Fachdienst «Consultations» gerne zur Verfügung: consultations@gs-edi.admin.ch


Kontakt "Stellungsnehmende" Information
	Organisation / Firma
	Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute (VSA)

	Abkürzung
	

	Zuständige Stelle
	

	Adresse
	Europastrasse 3, 8152 Glattbrugg

	Vorname
	Stefan

	Name
	Hasler Héritier

	Telefonnummer (Rückfragen)
	+41433437072

	Eingereicht am
	



Hinweis an VSA-Mitglieder, welche die Musterstellungnahme übernehmen wollen: Die vorliegende Musterstellungnahme wurde im Kernteam des CC ARA erarbeitet und anschliessend vom Vorstand des VSA beraten und freigegeben.
Zum Kernteam gehören:
– Reto Manser, Amt für Wasser und Abfall Kanton Bern
– Michael Mattel, Holinger AG
– Roman Bieri, Abwasserverband Region Lenzburg
– Simon Bitterwolf, VSA-Plattformen
– Damian Dominguez, Bundesamt für Umwelt BAFU
– Christoph Egli, Abwasserverband Altenrhein
– Sara Engelhard, VSA-Geschäftsstelle
– Paolo Foa, TBF + Partner AG
– Beat Kobel, Ryser Ingenieure AG
– Eberhard Morgenroth, Eawag

Aus dieser Gruppe gab es einen Minderheitsantrag zu Ziff. 4 (Reduktion Stickstoffeinträge).


Rückmeldung zum: Erläuternder Bericht zur Änderung des Gewässerschutzgesetzes zum Schutz des Grundwassers und der Erhöhung der Reinigungsleistung der Abwassereinigungsanlagen
Generelle Stellungnahme
Rückmeldung zur Gesamtvorlage	Eher Zustimmung
Begründung / Bemerkung	



Detaillierte Stellungnahme
Titel / Frage	Übersicht
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Keine Angabe
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	1. Ausgangslage
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Keine Angabe
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	1.1. Handlungsbedarf und Ziele
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	1.2. Gewählte Lösung und geprüfte Alternativen
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	1.3 Verhältnis zur Legislaturplanung und zur Finanzplanung sowie zu Strategien des Bundesrates
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	1.4. Erledigung parlamentarischer Vorstösse
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Keine Angabe
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	3. Rechtsvergleich, insb. mit dem europäischen Recht
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	4.1. Grundzüge der Vorlage: Die beantragte Neuregelung
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	4.2. Grundzüge der Vorlage: Umsetzungsfragen
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung mit Anpassung
Gegenvorschlag	Bestimmung Reinigungsleistung Spurenstoffelimination: Wir beantragen die Erarbeitung eines angepassten Vorgehens für die Bestimmung der Reinigungsleistung von Spurenstoffen mit Berücksichtigung des Regenwetterfalls und bisheriger Erfahrungen mit Berechnungsmethoden und Online-Sensorik.

Massnahmen an der Quelle:
Neben dem weiteren Ausbau der ARA sind für langlebige oder toxische Mikroverunreinigungen zusätzliche Massnahmen nach dem Verursacherprinzip zu prüfen und umzusetzen:
- Informationskampagnen; 
- Substitution von schlecht abbaubaren durch gut abbaubare Stoffe durch die Industrie; 
- Industrielle Vorbehandlungsstufen; 
- Anwendungsverbote und -einschränkungen wie zum Beispiel für Additive und Verbrauchschemikalien in Industrie und Gewerbe (ChemRRV), Rezeptpflicht für gewisse Medikamente mit schlechter Abbaubarkeit oder hoher Toxizität.

Bestimmung Reinigungsleistung Stickstoffelimination:
Wir beantragen, dass neben dem erwähnten Jahresmittelwert (bereits hier gibt es verschiedene Möglichkeiten) weitere Faktoren Berücksichtigung finden (Liste nicht abschliessend):
- Schwellenwert Temperatur 
- Abwassermenge (kein Nachteil für ARA, welche bei Regenwetter überdurchschnittlich viel Abwasser behandeln)
- Ausreisser werden für sehr nasse Jahre toleriert, z.B. analog GSchV Anhang 3 Zif. 42 
- Annahme Fremdschlämme und ev. Co-Substrate in Inputfracht
Begründung / Bemerkung	Wir begrüssen, dass der erläuternde Bericht bereits einen Einblick in die geplanten Änderungen der GSchV ermöglicht. Wir erlauben uns diesbezüglich folgende Kommentare und Anträge:

SPURENSTOFFELIMINATION:
1. Massnahmen bei ARA > 1000 Eang und >2% Abwasseranteil: neues Kriterium wird seitens Vollzugs begrüsst. Wichtig ist, dass den Kantonen die Möglichkeit gegeben wird, im Einzelfall beispielsweise aufgrund von Messungen im Gewässer und/oder weiteren Schutzinteressen zu entscheiden, ob Massnahmen auf ARA notwendig sind oder nicht.
2. Massnahmen bei ARA < 1000 Eang und Überschreitung Anforderung Anhang 2 GSchV: Wir stimmen dieser Anforderung im Verständnis zu, dass für ARA<1000 Eang vertiefte Abklärungen seitens Vollzugsbehörde nötig sind und Massnahmen sorgfältig und verhältnismässig umzusetzen sind.
3. Notwendige Nachrüstungen von ARA, falls Anforderungen GSchV Anhang 2 im Gewässer nicht erfüllt werden können, sollen abgeltungsberechtigt sein. Kombiverfahren sollen abgeltungsberechtigt sein, sofern sie für die Erfüllung von Anhang 2 GSchV erforderlich sind. 
4. Bestimmung Reinigungseffekt: Die Grenzwertüberschreitungen in Gewässern treten vor allem bei längeren Trockenperioden auf. Wir empfehlen deshalb, den Regenwetterfall bei der Ermittlung der Reinigungsleistung (80-prozentige Elimination der Mikroverunreinigungen) zu berücksichtigen. Zudem liegen inzwischen langjährige Erfahrungen zur Bestimmung des Reinigungseffekts mittels Online-Sonden sowie alternativen Berechnungsmethoden (z.B. «Zürcher Modell»). Zu prüfen ist auch, ob für die zweite Ausbauphase Vollstromanlagen zur Vermeidung von Überschreitungen der numerischen Anforderungen erforderlich sind. 

REDUKTION STICKSTOFFEINTRAEGE:
1. Anforderungen an Ammonium und Nitrit für ARA >1000 EW (ganzjährige Nitrifikation): Anforderungen werden grundsätzlich begrüsst (entspricht Stand der Technik): Eine stabile Nitrifikation erlaubt eine saisonale Denitrifikation und reduziert auch die Lachgasemissionen.
2. Frist bei Nichteinhaltung bestehende Anforderungen Ammonium/Nitrit (Umsetzung bis 2035): Wir beantragen, dass die Frist bis 2040 verlängert wird und die Vollzugsbehörden die Fristen im Rahmen der kantonalen strategischen Planung festlegen. Dies erlaubt eine Abstimmung mit der Erfüllung der weiteren Anforderungen.
3. Nitrit (NO2), Umwandlung Richtwert in einen Grenzwert: Sinnvoll und nötig aufgrund Anforderungen an Ammonium und Nitrit für ARA >1000 EW (ganzjährige Nitrifikation); NO2 ist fischtoxisch und daher die Einhaltung des Grenzwerts aus Sicht Gewässerschutz sehr wichtig. Zudem zeigt der aktuelle Forschungsstand, dass erhöhte NO2-Werte mit erhöhten Lachgasemissionen einhergehen.

Variante 1 (Mehrheitsmeinung)
4. 80% Stickstoffelimination für ARA > 10'000 EW: Wir unterstützen die Anforderung einer erhöhten Stickstoffelimination von 80%. Es ist aus unserer Sicht im Sinne des Gewässerschutzes nicht zielführend, bei der Stickstoffelimination weniger zu fordern, als die EU umsetzen wird, und bei anderen Aspekten (zum Beispiel Pestizide) dann eine Verschärfung gegenüber der EU zu verlangen. Die Umsetzung wird eine Herausforderung für viele ARA darstellen. Wir sind bereit, im Sinne eines bestmöglichen Gewässerschutzes diese Herausforderung engagiert anzugehen.
Es ist aber entscheidend, auf Verordnungsebene oder in einer Vollzugshilfe festzulegen, wie die massgebende Stickstoffelimination zu bestimmen ist, um eine verhältnismässige und zielgerichtete Umsetzung zu erlauben.
Wir sind gerne bereit, bei dieser Festlegung mitzuwirken.






Variante 2 (Minderheitsmeinung)

4. 80% Stickstoffelimination für ARA > 10'000 EW: Wir unterstützen eine erhöhte Anforderung zur Stickstoffelimination mit einer verbindlichen Mindestanforderung von 70% und einem Zielwert von 80%.

Die Umsetzung höherer Eliminationsrate stellt für viele ARA eine erhebliche Herausforderung dar. Aus heutiger Sicht ist nicht gesichert, dass ein flächendeckend verbindlicher Wert von 80% unter Berücksichtigung der energie- und klimapolitischen Ziele sowie den volkswirtschaftlichen Kosten verhältnismässig ist.

Ein verbindlicher Mindestwert von 70 % ist breit umsetzbar und wirtschaftlich tragbar. Er gewährleistet einen wirksamen Schutz der Gewässer und ist konsistent mit der Netto-Null-Strategie des Bundes sowie den Grundsätzen der Ressourceneffizienz. Standortspezifische Unterschiede von Anlagen (z.B. Grösse, Charakteristik des Einzugsgebiets, klimatische Bedingungen) müssen berücksichtigt werden. Die geografischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen der Schweiz unterscheiden sich wesentlich von jenen vieler EU-Mitgliedstaaten. Aufgrund div. Aspekte wie z.B. der begrenzten Flächenverfügbarkeit ist die Anwendbarkeit einheitlicher Vorgabewerte situativ zu prüfen.

Der Zielwert von 80% dient der langfristigen Weiterentwicklung der Abwasserreinigung, ohne kurzfristig unverhältnismässige Investitionen und Emissionen auszulösen. Er soll dort angestrebt resp. eingefordert werden, wo dies technisch, wirtschaftlich und energetisch sinnvoll und machbar ist.

Falls trotzdem 80% gefordert werden sollten, müsste die Erreichbarkeit bis zur Festlegung des Werts in der GSchV für die Bedingungen in der Schweiz (inkl. Kanalnetz) aufgezeigt werden. Zudem sollte die ökologische Gesamtbewertung auch den Ressourcen- und Emissionsaufwand baulicher Massnahmen berücksichtigen.

Es ist entscheidend, auf Verordnungsebene oder in einer Vollzugshilfe festzulegen, wie die massgebende Stickstoffelimination zu bestimmen ist, um eine verhältnismässige und zielgerichtete Umsetzung zu erlauben.
Wir sind gerne bereit, bei dieser Festlegung mitzuwirken
Titel / Frage	4.3. Grundzüge der Vorlage: Abstimmung von Aufgaben und Finanzen
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	5. Erläuterungen zu einzelnen Artikeln
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Keine Angabe
Gegenvorschlag	     
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	6. Auswirkungen
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Keine Angabe
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	6.1. Auswirkungen auf den Bund
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	Wir begrüssen ausdrücklich die Verdoppelung der finanziellen Mittel für Arbeiten von gesamtschweizerischem Interesse zur Erfolgskontrolle, zur technischen Weiterentwicklung und zur Förderung des Wissensaustausches zwischen Forschung, Vollzug und Praxis. Die Rolle und Tätigkeit der Plattform «Verfahrenstechnik Mikroverunreinigungen» hat sich diesbezüglich sehr bewährt.



Titel / Frage	6.2. Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sowie auf urbane Zentren, Agglomerationen und Berggebiete
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung mit Anpassung
Gegenvorschlag	Die Erarbeitung der geforderten kantonalen Planungen soll durch den Bund finanziell unterstützt werden.

Die Auswirkungen der Erweiterungen von ARA auf die Raumplanung sind zu erwähnen, insbesondere Nutzungskonflikte (Gewässerraum, Wald, Landwirtschaftsflächen / Fruchtfolgeflächen usw.)
Begründung / Bemerkung	Die Begleitgruppe der Grundlagenstudie zu den kantonalen Planungen hatte die finanzielle Unterstützung durch den Bund bereits gefordert. Die Kantone sind schweizweit sehr unterschiedlich aufgestellt und dem soll Rechnung getragen werden. Mit Unterstützung durch den Bund wird die termingerechte Umsetzung gefördert. 
Mit der Umsetzung der neuen Anforderungen wird der Grossteil der ARA mehr Platz benötigen. Die Nutzungskonflikte werden sich dadurch akzentuieren.



Titel / Frage	6.3. Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	6.4. Auswirkungen auf die Gesellschaft
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	6.5. Auswirkungen auf die Umwelt
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	6.6. Andere Auswirkungen
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Zustimmung
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	



Titel / Frage	7. Rechtliche Aspekte
Artikel Detail / andere Informationen	
Akzeptanz (Dropdown auswählen)	Keine Angabe
Gegenvorschlag	
Begründung / Bemerkung	
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